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	Vorstosstext: Aus den  jüngsten Enthüllungen von «Swissleaks» im Zusammenhang mit der Genfer Tochter der HSBC bitte ich den Bundesrat, folgende Fragen zu beantworten:1. Die FINMA veröffentlicht in ihrem Jahresbericht jeweils die Anzahl Anzeigen an Strafverfolgungsbehörden.a. Wie viele Anzeigen reichte die FINMA seit Aufnahme ihrer Tätigkeit am 1. Januar 2009 ein? Was ist der Stand dieser Verfahren?b. In wie vielen Fällen hat seit 2009 konkret eine Abstimmung bzw. Koordination der Untersuchungen FINMA/Strafverfolgungsbehörden gemäss Art. 38 FINMAG stattgefunden?c. Welche Vergehen und Verbrechen standen dabei im Fokus? d. Wann war die Bundesanwaltschaft, wann war eine kantonale Strafverfolgungsbehörde mit der strafrechtlichen Untersuchung befasst? 2. Wie verhält sich die FINMA gegenüber Herausgabebegehren der Strafverfolgungsbehörden? Wie oft hat die FINMA gestützt auf Art. 40 FINMA seit 2009 die Herausgabe von Akten oder Aktenbestandteilen zuhanden der Strafverfolgungsbehörden gewährt, wie oft verweigert? Welche konkreten Verweigerungsgründe wurden von ihr jeweilen geltend gemacht?3. Was versteht die FINMA unter „interner Meinungsbildung“ gemäss Art. 40 Bst. a FINMAG? Kann mit dieser Formulierung ein legitimer Herausgabeanspruch von Strafverfolgungsbehörden verneint und damit die Strafverfolgung massiv erschwert werden? 4. Welches sind die diesbezüglichen Erfahrungen der Bundesanwaltschaft namentlich bei Delikten wegen Korruption und Geldwäscherei?5. Besteht Klärungsbedarf, wie die FINMA die Strafverfolgungsbehörden zu informieren hat, welche Dokumente ausgehändigt werden müssen und wie weit seitens FINMA ein Verweigerungsrecht gemäss Art. 40 FINMAG besteht? Besteht auch Klärungsbedarf von Seiten der Strafverfolgungsbehörden oder des Gesetzgebers? 
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	Begruendung: Die wesentlichen Parameter der Rolle der FINMA im Verhältnis zu den beaufsichtigten Akteuren sind: 1. Pflicht der Beaufsichtigten zur Erteilung verlangter Auskünfte und Dokumente (Art. 25/29 FINMAG), auch von belastendem Material.2. Pflicht zur spontanen Information und zur Gewährung von Rechts- und Amtshilfe zwischen FINMA und Strafverfolgungsbehörden Bund/Kantone gemäss Art. 38 FINMAG.
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